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Text 

§ 68 
Ausmaß des Erholungsurlaubes 

(1) Der Beamte hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf einen Erholungsurlaub. 

(2) Die kalendermäßige Festlegung des Erholungsurlaubes ist unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Interessen vorzunehmen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse des Beamten angemessene 
Rücksicht zu nehmen ist. Soweit nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, hat der Beamte 
Anspruch, die Hälfte des Erholungsurlaubes ungeteilt zu verbrauchen. 

(3) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr: 

 1. 240 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 28 Jahren; 
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 2. 288 Stunden 

 a) bei einem Dienstalter von 28 Jahren, 

 b) für den Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VIII oder IX. 

(4) §§ 70 Abs. 2, 72 und 73 Abs. 2 K-DRG 1994 gelten sinngemäß. 

(5) Dem Beamten sind für die Zeit seines Erholungsurlaubes so viele Urlaubsstunden als verbraucht 
anzurechnen, als er in diesem Zeitraum nach dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte. 

(6) Unter Dienstalter iSd Abs. 1 bis 5 ist die Zeit zu verstehen, die für die Vorrückung in höhere 
Bezüge maßgebend ist. Zeiten, die dem Beamten wegen der Überstellung in eine höhere 
Verwendungsgruppe nicht angerechnet wurden, sind für den Urlaub in dem Ausmaß anzurechnen, in dem 
sie in einer niedrigeren Verwendungsgruppe anrechenbar wären. Dem Beamten, der ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium aufweist und einer Verwendungsgruppe angehört, für die die volle Hochschulbildung 
vorgeschrieben ist, ist die Zeit dieses Studiums für die Bemessung des Urlaubsausmaßes bis zu einem 
Höchstausmaß von fünf Jahren anzurechnen. Der für das Studium angerechnete Zeitraum vermindert sich 
insoweit, als dem Beamten die Zeit des Studiums bei der Feststellung des Dienstalters bereits 
berücksichtigt wurde. 

(7) Das Urlaubsausmaß richtet sich nach der im Kalenderjahr maßgebenden Dienstzeit oder 
besoldungsrechtlichen Stellung. 

(8) Der Beamte hat Anspruch auf Zusatzurlaub, wenn am Stichtag eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

 a) Minderung der Erwerbsfähigkeit, die zum Bezug einer Rente auf Grund des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 
Nr. 183/1947, oder des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. Nr. 27/1964, berechtigt, 

 b) Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalls oder einer Berufskrankheit, 

 c) Besitz einer Entscheidung gemäß § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstellungs-gesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1970, 

 d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung gemäß § 13 Abs. 2 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 21, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 55/1958, oder gemäß § 13 Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1969, in der Fassung 
vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1973. 

Dieser beträgt: 

bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 

 10 v. H.  16 Stunden, 

 30 v. H.  32 Stunden, 

 50 v. H.  40 Stunden, 

 60 v. H.  48 Stunden. 

Für die Feststellung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit gelten die Bestimmungen des § 7 
Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152. Der blinde Beamte hat jedenfalls 
Anspruch auf Erhöhung des Urlaubsausmaßes um 48 Stunden. 

(9) Beamten, deren Gesundheit durch ihre dienstliche Tätigkeit besonders gefährdet ist, kann eine 
angemessene Verlängerung des Urlaubes – jedoch nicht um mehr als 64 Stunden – gewährt werden. 

(10) entfällt 

(11) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, einer 
Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 72a Abs. 1 Z 3 oder einer ungerechtfertigten 
Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in 
dem Ausmaß, das dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht. 

(12) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes Teile von Stunden, so sind sie auf ganze 
Stunden aufzurunden. 

(13) Dem Beamten kann bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Umstände auf seinen 
Antrag der Verbrauch des ganzen oder eines Teiles des im nächsten Kalenderjahr gebührenden 
Erholungsurlaubes gestattet werden. 

(14) Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Beamte den Erholungsurlaub nicht bis 
zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis 
zu diesem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 50 Abs. 2 erster Satz oder 
aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen nicht möglich, so 
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tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Hat der Beamte eine Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um den 
Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 

(15) Aus zwingenden dienstlichen Gründen kann ein bewilligter Urlaub widerrufen werden. Dem 
Beamten daraus erwachsende Reisekosten sind nach den Bestimmungen über Reisegebühren, sonstige 
Mehrkosten in der nachgewiesenen Höhe zu vergüten. 
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